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An den 

Die mir am 8 0 1001976 Ubermittelte schriftliche parlamen­
tarische Anfrage der Abgeordneten Dr .. GASPERSCHITZ, Dr.lJIOCK und 

, ;, .' ' ,'Genossen 9 betreffend die Besetzung lei tender Posten nach dem 
Ausschreibungsgesetzbeantworte ich wie 'folgt: 

,Z:u 1): 

In den angeführten Zeiträumen sind sechs, leitende Funl:-

:,:~,c,~- ~~. tionen, durch- Pensionierung~ zwei, durch andere Betrauung des bis-
herigen Funktionsinhabers vakant geworden., ' ,'-':0, ,. 

Zu 2) g ", Ir" "r'. 

- Alle Q;i~se Funktionen sind in den genannten Zeiträumen 
zur Wiederbesetzung nach den Bestimmungen, des Ausschreibungsge­
setzes ausgeschrieben wordeno 

"",-, :.. .. " .. 

Alle' diese Funktionen,~rurden nachbesetzt., 
, ' 

Zu 4): 
In den angeführten Zeiträumen \rurden k ein e' leiten­

den Posten nach Neubegründung einer Funk1:1on ausgeschrieben. 

Zu 5)~ 
Alle der unter 2) angeführten Funktionen'(Posten) sind 

.' .. 

in,den angeführtenZeiträUDlen besetzt worden. 

Zu 6): .... , 

,tri keinem Fall lag z,"rischender Vorlage des' Komm:Lssions­
gutachtens und 'meiner Entscheidung bezüglich der Betrauung ein 
längerer Zeitraum als ein Monat. 
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Z.1l 7): 
In' allen Fällen habe ich mich anläßlich der Betrauung leiten­

der Beamter je'w'eils an das Gutachten der zuständigen Kommissionen 
hinsichtlich der Berufung des im höchsten Maße geelgneten .Bewer­
bers gehalten .. 

Zu 8): 

In keinem Fall gab es k ein 
achten .. 

einstimmiges Kommissionsgu't:-

6,u 9l t \ 
Entfällt im Hinblick auf die Antwort zu 8)0 

7u 10) ~ 

,Die gesetzlichen Fristen \rurden in allen Fällen eingehel ten; 
in drei Fällen war allerdings die Ausschreib~g vor Freil,1erden der 
Funktion nicht möglich? ~Neil das Freiwerden der je'\'leiligen F11~ktion 
vorerst unbestimmt ,,;ar 0 

~u 11)~ 

Es wurden jeweils Fristen gesetzt, die sich zwischen ein~m und 
drei Monaten bewegten .. 

Zu 11",1g 

Der bisherige ,Stellvertreter wurde in teinem Fall zum neuen 
'Lei ter bestell to ' . 

Zu 1102~ 
In fUnf' Fällen wurde ein Leiter aus dem Ber.eich der betreffen­

den Organisationseinheit bestellt .. 

Zu 1103~ 
In zwei Fällen wurde ein Bewerber aus dem unmittelbaren Dienst-

stellenbereich zum Leiter~,bestell t. ,', 

Zu11 .. 4~ 
In z"I,ei Fällen wurde ein Be'tt{erber aus einem anderen Dienst­

stellenbereich in."1erhalb des Ressorts zum Leiter bestellt. 

Zu 1105: 
In keinem Fall wurde ein Bewerber aus d'emRessortbereich eines· 

anderen Bundesministeriums berücksichtigt. 

737/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 3 -

Zu .11. 6 ~ 
In keinem Fall wurde ein Bewerber aus dem Bereich einer 

anderen Gebietskörperschaft berücksichtigt., 

Zu 11.7J .. 
In keinem Fall wurde ein Bewerber aus einem Bereich außer­

halb des öffentlichen Dienstes berUcksichtigt o 

70Dezember 1976 

Der Bundesminister: 
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